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Anlage 7

KOSTENSTELLENNACHWEIS (KOSTENSTELLE)

Der Kostennachweis je Kostenstelle ist folgendermaßen auszufüllen:

Gleichbleibender Titel:

- Krankenanstaltsnummer (aus Krankenanstaltenkataster, Anlage 9)
- Bezeichnung der Krankenanstalt
- Funktionscode der Kostenstelle (Anlage 3)
- Kostenstellennummer: Angabe der Kostenstellennummer gemäß anstaltsspezifischem Kostenstellen-

plan
- anstaltsspezifische Bezeichnung der Kostenstelle
- Abrechnungsperiode: Kalenderjahr
- Kostenstellenverantwortlicher: Angabe des Namens des Kostenstellenverantwortlichen

- Blattnummer: Angabe der Blattnummer gemäß Anlage 7, S. 1912 bis 1927

Text:

Deckblatt:
- Kostenartengruppennummer (1): Angabe der Kostenartengruppennummer gemäß Anlage 1,

S. 1448
- Kostenartengruppenbezeichnung (2): Angabe der Kostenartengruppenbezeichnungen gemäß § 6

Abs. 1 (Anlage 1)
- Direkte Kosten (3): Angabe der direkt zurechenbaren Kosten gemäß §4 Abs. 3
- Indirekte Kosten (4): Angabe der indirekt zurechenbaren Kosten gemäß § 4 Abs. 3
- Gesamtkosten (5): Angabe der Summe aus direkten und indirekten Kosten
- Summe Primärkosteri: das ist die Summe der Kostenartengruppennummern 01 bis 08
- Summe Sekundärkosten: das ist die Summe der Kostenartengruppennummern 11 bis 14
- Summe Primär- und Sekundärkosten
- Summe Kostenminderungen (abziehen); diese sind:

- Erlöse für Verkäufe von Anlagegütern und sonstigen Gütern
- Erlöse für Verkäufe von Leistungen nach außen, die nicht Leistungen gemäß § 7 Abs. 3 sind
- Erstattungen des Personals für Verpflegung, Unterkunft und ähnliches (Kostenrückersätze)
- Erlöse für die in § 27 Abs. 2 KAG angeführten Leistungen [Beförderung des Pfleglings in die

Krankenanstalt und aus derselben, die Beistellung eines Zahnersatzes - sofern diese nicht mit der in
der Krankenanstalt durchgeführten Behandlung zusammenhängt, die Beistellung orthopädischer
Hilfsmittel (Körperersatzstücke - soweit sie nicht therapeutische Behelfe darstellen), ferner die
Kosten der Bestattung eines in der Krankenanstalt Verstorbenen]

- Kostenersätze für klinischen Mehraufwand gemäß § 55 KAG (Mehrkosten, die sich bei der
Errichtung, Ausgestaltung und Erweiterung der zugleich dem Unterricht an medizinischen
Fakultäten oder an Bundes-Hebammen-Lehranstalten dienenden öffentlichen Krankenanstalten
aus den Bedürfnissen des Unterrichts ergeben, Mehrkosten, die sich beim Betriebe dieser
Krankenanstalten aus den Bedürfnissen des Unterrichtes ergeben, sowie die Pflegegebühren der
allgemeinen Gebührenklasse für zu Unterrichtszwecken in diesem Sinne herangezogene Personen)

- Kostenersätze für sonstige schulische und ähnliche Einrichtungen
- Vergütung für wissenschaftlich begründete Gutachten gemäß § 46 Abs. 3 KAG
- ähnliche Erlöse und Kostenersätze, die nicht Erlöse aus Pflegegebühren und allfälligen

Sondergebühren sowie Beiträgen für die ambulatorische Behandlung sind (gemäß § 27 KAG)
- Summe abgegebene innerbetriebliche Leistungen (abziehen):

- Bei Vor- und Endkostenstellen, die nach dem Ausgleichsumlageverfahren verrechnen, wird die
Summe der mit Verrechnungspreisen bewerteten Leistungen in die Spalte „direkte Kosten (3)"
eingetragen.
Ergeben sich bei dem Ausgleichsumlageverfahren Unterdeckungen, sind diese in die Spalte
„indirekte Kosten (4)" einzutragen.
Bei Kostenumlagen mit Hilfe von Schlüsselwerten werden die Werte für die innerbetrieblichen
Leistungen in die Spalte „indirekte Kosten (4)" eingetragen.

- Summe abgegebene innerbetriebliche Leistungen (Überdeckungen):
Ergeben sich bei dem Ausgleichsumlageverfahren Überdeckungen, sind diese in die Spalte „indirekte
Kosten (4)" einzutragen.

- Endkosten der Kostenstelle:



1910 80. Stück — Ausgegeben am 30. Juni 1977 — Nr. 328

Anlage 7

Die Endkosten der Kostenstelle errechnen sich aus:
Summe primäre und sekundäre Gesamtkosten
- (minus)
Summe der Kostenminderungen
- (minus)
Summe abgegebene innerbetriebliche Leistungen (vermehrt um die Unterdeckung)
+ (plus)
Summe abgegebene innerbetriebliche Leistungen (Überdeckung)

Die Endkosten der Vorkostenstellen sind jedenfalls Null.

Blatt-Nr. 01/11 bis 14:
Diese Blätter beinhalten jeweils eine Aufgliederung der Kostenartengruppen des Deckblattes in
Kostenarten. Krankenanstaltsintern können diese Kostenarten gemäß MLV weiter gegliedert werden.

Der Kostennachweis ist dem Kostenstellenverantwortlichen nachweislich zur Kenntnis zu bringen.
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